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Ministerial-Bekanntmachungen.
[63) I. Nachdem Seine Königliche Hoheit der Großherzog gnädigst geruht
haben, die in Neustadt alO.befindliche, unter der Verwaltung der dortigen
Gemeindebehörden bestehende und auf Grund des überreichten Statuts den

inneren Ansbau der Stadtkirche daselbst bezweckende „Tannen-Stiftung“ als

milde Stiftung anzuerkennen, wird solches hiermit zur öffentlichen Kenntniß

gebracht.

Weimar, am 25. Mai 1882.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Aeußern und Innern.

Für den Departements-Chef:
Dr. Schomburg.

[64] II. Nachdem Seine Königliche Hoheit der Großherzog das zur Be-

gründung einer

achristlichen Herberge zur Heimath in Eisenach"

überreichte Statut bis auf Widerruf zu genehmigen und der auf Grund des-
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	[63] Ministerial-Bekanntmachung, die Verleihung der Rechte einer milden Stiftung an die Tannen-Stiftung zu Neustadt a/O. betreffend.

